
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/11/9 6Ob327/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1966

Norm

ABGB §1334

Rechtssatz

Kein schuldhafter Verzug des Baumeisters, der nicht zutageliegenden Felsuntergrund zu gering eingeschätzt hat und

deshalb die übernommenen Bauarbeiten nicht vereinbarungsgemäß beenden konnte.

Entscheidungstexte

6 Ob 327/66
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